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Forſtkaſſier dazu aufgefordert werden ſollte , mit kei⸗
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nerlei Gelderhebung fuͤr Holz und andere Waldnu⸗

tzungenzund mit keinerlei Zahlungen fuͤr die Forſt —

kaſſe befaſſen .

Jede Zuwiderhandlung wird mit dem doppel⸗

ten Betrag der Einnahme und Ausgabe und bei der

Wiederholung mit Dienſtentlaſſung beſtraft .

Verbot eigenmaͤchtiger Holzabgaben und Ge -

ſtattung von Forſtnutzungen .

T:

Jede eigenmaͤchtige Holzanweiſung oder Holz —

abgabe , ſie mag ſo gering ſein , als ſie nur immer

will , ſo wie auch die eigenmaͤchtige Erlaubniß⸗ ⸗Er⸗

theilung zum Streu - und Futterſammeln , zur Bewai⸗

dung oder Begraſung eines Wald —Diſtriktes , oder

zu ſonſt einer Waldbenutzung iſt dem Beifoͤrſter

unterſagt .

Das Sammeln von Leſe- oder Abfallholz , das

Ausgraben von Stumpen , das Graſen im Walde

iſt dem Beifoͤrſter nicht erlaubt , auch in der Art

nicht , daß die Arbeit für ihn durch andere geſchieht .

An ber Waide im Walde darf er nur in fO weit

Theil nehmen , daf fein Vieh , wovon er nicht mehr

als ſein haͤuslicher Bedarf erfordert , halten darf ,

mit der Gemeindsheerde ausgetrieben wird .

Wohnt er im Walde oder an der Waldgrenze

und kann ſein Vieh mit der Gemeindsheerde nicht

ausgetrieben werden , ſo darf er nicht mehr Vieh

halten und die Waldwaide auf keine andere Art
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ausuͤben , als ihm von der Direktion der Forſtdomai⸗
nen und Bergwerke erlaubt wird .

Maſt und Waldſtreu kann nur mit gleicher

Erlaubniß auf beſtimmten genau begrenzten Flaͤchen
und in beſtimmter Quantitaͤt und Zeit unter ſtren —

ger Controle des Bezirksfoͤrſters benutzt werden .

Uebertretungen der Verfuͤgungen dieſes Paras

graphen werden mit Strafen von 5 bis 25 Gulden

und im Wiederholungsfalle mit Dienſtentlaſſung ge⸗

ahndet .

Verbot der Geſchenkannahme ꝛc.

8 . j

Der Beifoͤrſter darf von den in Domaͤnenwal⸗

dungen Berechtigten , ferner von den Kaͤufern oder

Paͤchtern der Walderzeugniſſe ꝛc. nicht das Min —

deſte , weder an baarem Gelde noch an Naturalien ,

noch an Dienſtleiſtungen oder auf ſonſt eine Art als

Geſchenk annehmen . Jedes Dawiderhandeln ſoll

auf das Nachdruͤcklichſte und nach Befinden mit

Dienſtentlaſſung beſtraft werden .

Handhabung der Waldhut .

9.

Die Beſchuͤtzung des ſeiner Aufſicht zugewie —

ſenen Walddiſtrikts gegen unbefugte Eingriffe und

gegen Beſchaͤdigungen — alſo die Waldhut — iſt

die naͤchſte Aufgabe des Beifoͤrſters . Er iſt dafuͤr

beſonders verantwortlich und verfaͤhrt dabei nach

der von der Forſtpolizeidirektion unterm 20 . Auguſt
d. J . erlaſſenen Inſtruktion fuͤr die Waldhuͤter .
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